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Steuern

Die Einkommensteuererklärung für 2022
Steuern

Wichtige Änderungen für die Veranlagung 2022 im Überblick

Gesetze, Verordnungen

1. Arbeitsplatzpauschale und Essensgutscheine (BGBl I 2021/227)

Mit BGBl I 2021/227 wurde insbesondere ein Arbeitsplatzpauschale eingeführt, das bei betrieblichen
Einkünften als Betriebsausgabe berücksichtigt werden kann (siehe dazu Seite 145).

Darüber hinaus gilt die Steuerbefreiung gemäß § 3 Abs 1 Z 17 EStG für Gutscheine in Höhe von 8 Euro
ab 2022 auch für Mahlzeiten, die von einer Gaststätte oder einem Lieferservice zubereitet bzw geliefert
werden. Die Konsumation in der Gaststätte ist nicht mehr erforderlich, daher können die Mahlzeiten zB
auch in der Wohnung des Arbeitnehmers (etwa im Homeoffice) konsumiert werden.

2. Ökosoziales Steuerreformgesetz 2022 Teil I – ÖkoStRefG 2022 Teil I, BGBl I 2022/10

Insbesondere folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:

• Einkünfte aus Mitarbeitergewinnbeteiligungen werden bis zu 3.000 Euro im Kalenderjahr von der
Einkommensteuer befreit.

• Ab 2022 wird der (investitionsunabhängige) Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag auf 15 % an-
gehoben.

• Um einen steuerlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors zu leisten, werden ab
der Veranlagung 2022 Pauschalbeträge als Sonderausgaben berücksichtigt für (Öko-Sonderaus-
gabenpauschale, siehe dazu Seite 151):

– die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden in Höhe von 800 Euro pro Jahr;

– den Ersatz eines fossilen durch ein klimafreundliches Heizsystem („Heizkesseltausch“) in Höhe von
400 Euro pro Jahr.

• Die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen wird umfassend geregelt und in die beste-
hende Besteuerungssystematik der Einkünfte aus Kapitalvermögen integriert (siehe dazu Seite
132 ff).

• Senkung der Grenzsteuersätze: Mit 1. 7. 2022 wird die zweite Tarifstufe von 35 % auf 30 % ge-
senkt. Ab 1. 1. 2022 kommt zur Umsetzung dieser Maßnahme für das gesamte Jahr 2022 ein
Mischsteuersatz von 32,5 % zur Anwendung.

• Der Familienbonus Plus wird erhöht und beträgt 166,68 Euro monatlich pro Kind (bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres) bzw 54,18 Euro monatlich pro Kind (ab Vollendung des 18. Lebensjah-
res).

• Erhöhungen beim Verkehrsabsetzbetrag und beim Pensionistenabsetzbetrag:

– Der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag wird auf 650 Euro angehoben.

– Der Pensionistenabsetzbetrag wird auf 825 Euro, der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag wird auf
1.214 Euro angehoben.

Literatur: SWK-Redaktion, Ökosoziale Steuerreform mit Schwerpunkt Klimaschutz und Entlastung,
SWK 28/2021, 1266; SWK-Redaktion, Ökosoziales Steuerreformgesetz 2022 in Begutachtung,
SWK 32/33/2021, 1390; SWK-Redaktion, Regierungsvorlagen zum Ökosozialen Steuerreformgesetz und
zum Klimabonusgesetz, SWK 36/2021, 1503; Kocher/Proksch, Die Lohnverrechnung 2022, SWK 1/2022,
6; Reiner/Reiner, Die steuerlichen Neuerungen 2022, SWK 2/2022, 42; SWK-Redaktion, Nationalrat
beschließt Steuerreform und Impfpflicht, SWK 3/2022, 82; SWK-Redaktion, Steuerliche Entlastungs-
maßnahmen im Jahr 2022 und ihre budgetären Auswirkungen, SWK 32/33/2022, 1249.
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